
 

 

Wärmelieferungsvertrag 

Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus 

  

 

zwischen 

 

 

PionierWerk Hanau GmbH  

gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer  

Herr Steffen Borgmeier und Herr Markus Dammann 

Leipziger Straße 17 

63450 Hanau 

 

- nachfolgend „Lieferant“ genannt - 

 

 

 

und 

 

 

…  

…  

… 

 

 

- nachfolgend „Kunde“ genannt - 

 

 

für die Liegenschaft: Flurstück XXXX im Pioneer Park Hanau 

Straße PLZ ORT 

KTR: 1396500 

Versorgte Liegenschaft: Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus 
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Präambel 

Der Kunde ist Eigentümer der in Anlage 1 näher bezeichneten Liegenschaft. Der Lieferant ist im 

Baugebiet Pionierpark in Hanau als Wärmeversorgungsunternehmen tätig. Mit diesem Vertrag 

beabsichtigt der Kunde, den Wärmebedarf der in Anlage 1 genannten Liegenschaft über 

Wärmelieferungen durch den Lieferant zu decken. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was 

folgt: 

 

§ 1 Gegenstand und Umfang der Versorgung 

 

1. Der Lieferant verpflichtet sich, dem Kunden für die vorgenannte Liegenschaft Wärme mit einer 

Heizleistung von XXX kW zur Raumheizung und zur Brauchwarmwasserbereitung an der Liefer- und 

Leistungsgrenze (Anlage 2) bereitzustellen. Zeitpunkt der Wärmebereitstellung und somit 

Lieferbeginn ist die Inbetriebnahme der Kundenanlage (Anlage 6). Für die 

Warmwasseraufbereitung ist der Kunde zuständig. 

 

2. Der Kunde verpflichtet sich die Wärme für die Dauer dieses Vertrages ausschließlich vom 

Lieferanten zu beziehen. Eine Eigenversorgung durch den Kunden findet während der Dauer dieses 

Vertrages nicht statt. 

 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, die Wärme zu der von dem Kunden in der Liegenschaft zu 

errichtenden Hausübergabestation bis zu der in (Anlage 2) bezeichneten Liefer- und 

Leistungsgrenze zur Verfügung zu stellen. 

 

4. Die Wärme wird ganzjährig vorgehalten. Die Wärmeerzeugungsanlage ist derart konzipiert, dass 

bei einer Außentemperatur von -15 °C an der Liefer- und Leistungsgrenze in Abhängigkeit der 

Fahrweise die Vorlauftemperatur mindestens 70 °C beträgt. Die maximale Vorlauftemperatur des 

Heizwassers beträgt 95 °C. Als Wärmeträger soll Heizwasser (VDI 2035) dienen. Der 

Betriebsüberdruck beträgt bis zu 5,5 bar. Der an der Übergabestelle (Anlage 2) zur Verfügung 

gestellte Differenzdruck beträgt mindestens 0,2 bar. 

 

5. Sollte der Kunde schuldhaft Wasserverluste an der jeweiligen Übergabestelle verursachen, ist der 

Kunde verpflichtet, den Ersatzbedarf des Lieferanten auf Nachweis hin zu erstatten.  

 

6. Die Rücklauftemperatur des Heizwassers von 45° darf nicht überschritten werden. 
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§ 2 Verwendung der Wärme 

 

1. Die Verwendung der Wärme durch den Kunden für andere als in diesem Vertrag benannte 

Nutzungszwecke bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. 

 

2. Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er sicherzustellen, dass 

dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, 

als sie nach den §§ 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV im Rechtsverhältnis zwischen dem Lieferanten 

und dem Kunden möglich sind. 

 

§ 3 Kundenanlage 

 

1. Der Kunde verpflichtet sich rechtzeitig vor Beginn der Wärmelieferungen, mindestens 2 Wochen 

vor dem in § 2 Ziff. 1 genannten Lieferbeginn vor Ort eine Hausübergabestation zu errichten, damit 

der Lieferant das im Baugebiet Pionierpark in Hanau vorhandene Wärmeversorgungsnetz mit der 

Hausübergabestation verbinden kann. Dabei ist der Kunde verpflichtet die technischen 

Anschlussbedingungen (TAB) des Lieferanten, die als Anlage 3 diesem Vertrag beigefügt werden, 

zu beachten. 

 

2. Der Kunde versichert für die Dauer des Vertrages, dass die sich nach der Liefer- und 

Leistungsgrenze (Anlage 2) befindlichen Wärmeverteilungsanlagen nach dem Stand der Technik 

betrieben werden und für die Wärmeversorgung der Liegenschaft ausreichend dimensioniert sind. 

 

3. Der Lieferant ist berechtigt, Kontrollen des technischen Zustandes der Kundenanlage 

durchzuführen. Der Zutritt der Mitarbeiter oder Beauftragten des Lieferanten zu den 

entsprechenden Räumen auf dem Grundstück und im Gebäude des Kunden muss gewährleistet 

sein. Dies gilt insbesondere bei Havarien und Fehlermeldungen. Das Zutrittsrecht gilt auch zur 

Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten aus dem Wärmeliefervertrag, insbesondere zur 

Ablesung oder zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen. Bei Verweigerung des 

Zutritts liegt eine Zuwiderhandlung gemäß § 33 Abs 2, AVBFernwärmeV vor. 
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§ 4 Verbrauchserfassung 

 

1. Der Lieferant hat auf eigene Kosten Wärmemengenzähler zur Messung der insgesamt von ihr 

gelieferten Wärme bei den Hausübergabestationen einzubauen. Die diesbezüglichen Kosten hat 

der Lieferant im Grundpreis berücksichtigt. Ein Messpreis wird durch den Lieferanten nicht 

erhoben.  

 

§ 5 Preise für Wärmelieferungen 

 

1. Das zu zahlende Entgelt ergibt sich aus der als Anlage 4 beigefügten Preisregelung. Die dort 

genannten Preise sind Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und verstehen sich deshalb 

zuzüglich der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.  

 

2. Die nach diesem Vertrag dem Lieferanten geschuldeten Entgelte für die Wärmelieferung sind ab 

dem Zeitpunkt der tatsächlichen Wärmelieferungen von dem Kunden an den Lieferanten zu 

zahlen. Sollte die Wärmelieferung später als unter § 2 Ziff. 1 S.1 dieses Vertrages bestimmt 

erfolgen, schuldet der Kunde ab dem in § 2 Ziff. 1 S.1 genannten Zeitpunkt bis zum Einsatz der 

Wärmelieferung lediglich die Zahlung des sich aus der Anlage 4 ergebenden Grundpreises. 

 

3. Der Lieferant ist zu einer Erhöhung der nach der Preisregelung (Anlage 4) ermittelten Entgelte 

berechtigt bzw. zu deren Ermäßigung verpflichtet: 

 

a. Bei zusätzlichen Be- oder Entlastungen, die dem Lieferanten durch gesetzliche oder 

behördliche Maßnahmen oder durch hoheitlich begründete Forderungen Dritter entstehen 

und im Zusammenhang mit der hier geregelten Wärmeversorgung stehen. 

 

b. wenn sich Steuern, sonstige öffentliche Abgaben oder die an den Betreiber des der 

Heizzentrale des Lieferanten unmittelbar vorgelagerten Gasnetzes für den Gasbezug zum 

Betrieb der Heizzentrale zu zahlenden Entgelte für die Netznutzung, die sich auf die Kosten des 

Lieferanten und damit auf die Kosten der Wärmelieferungen auswirken, ändern oder solche 

eingeführt werden. Unter anderem zählen hierzu beispielsweise Konzessionsabgaben, 

Bilanzierungsumlagen und Netzentgeltkomponenten. 
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Die Veränderung gilt von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung bzw. Verbilligung in Kraft 

tritt. 

 

4. Der Lieferant ist entsprechend den Preisänderungsformeln gemäß der Preisregelung(Anlage 4) zu 

einer Erhöhung der Preise berechtigt bzw. zu einer Ermäßigung der Preise verpflichtet.  

 

5. Wird ein Index oder Indexwert, den die Parteien für die Veränderlichkeit der Preise in der 

Preisregelung (Anlage 4) vorgesehen haben, nicht mehr veröffentlicht oder erfolgen die 

Veröffentlichungen nicht mehr durch die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zuständigen 

Stellen, ist der Lieferant berechtigt, den betreffenden Index oder Indexwert durch einen in seiner 

wirtschaftlichen Auswirkung möglichst gleichen oder den bisherigen Bezugsgrößen 

nahekommenden veröffentlichten Index oder Indexwert zu ersetzen.  

 

Sollten die bei Vertragsschluss bestehenden Umweltschutzvorschriften verschärft werden oder 

sollten aufgrund zusätzlicher Auflagen oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Entscheidungen, 

Nachrüstungsmaßnahmen erforderlich werden, so ist der Lieferant berechtigt, die daraus 

resultierenden Aufwendungen auf den Wärmepreis umzulegen.   

Die Umlegung gilt von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung bzw. Verbilligung in Kraft tritt. 

 

 

§ 6 Abrechnung der Wärmelieferung 

 

1. Das Abrechnungsjahr für die Wärmelieferung ist jeweils das Kalenderjahr. Erfolgt die Belieferung 

erstmals innerhalb eines laufenden Kalenderjahres ist Abrechnungsjahr das verbleibende 

Rumpfjahr. 

 

2. Die Messung der gelieferten Wärmemengen erfolgt über Wärmemengenzähler an der jeweiligen 

Übergabestelle (Anlage 2). 

 

3. Die Abrechnung der Wärme erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch. Der Lieferant 

kann verlangen, dass auf die zu erwartenden Jahreswärmekosten 12-monatige 

Abschlagszahlungen bis zum 15. Kalendertag eines jeden Monates geleistet werden. Die 

Jahressabrechnung der gelieferten Wärme erfolgt spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahres. Die 



 

6 
 

Abschlagszahlungen werden vom Lieferanten im Lastschriftverfahren eingezogen. Der Lieferant 

teilt dem Kunden die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen schriftlich mit. 

 

4. Für den Fall, dass der Kunde die vertragliche Gegenleistung nicht entrichtet, kann der Lieferant 

verlangen, dass ihm der Kunde dessen Anspruch gegenüber dem tatsächlichen Letztverbraucher 

abtritt. Der Lieferant ist zur Annahme des abgetretenen Anspruchs nicht verpflichtet, und ebenfalls 

nicht verpflichtet, die Abtretung an Erfüllungs statt oder erfüllungshalber anzunehmen. Der 

Lieferant ist vielmehr in diesem Fall berechtigt, wahlweise gegenüber dem Kunden oder dem 

tatsächlichen Letztverbraucher die Forderung geltend zu machen. Sollte der Kunde selbst doch die 

Gegenleistung erfüllen, wird ihm der Lieferant die abgetretene Forderung zurückabtreten, damit 

der Kunde wieder einen Anspruch gegen den tatsächlichen Letztverbraucher hat. 

 

§ 7 Rechtsnachfolge 

 

1. Der Lieferant ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag für die restliche 

Vertragslaufzeit oder für einen vorübergehenden Zeitraum ganz oder teilweise auf einen Dritten 

zu übertragen, soweit der Dritte in gleicher Weise Gewähr für eine vertragsgemäße 

Wärmelieferung bietet. 

 

2. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag während 

der Laufzeit ihrem jeweiligen Rechtsnachfolger aufzuerlegen mit der Maßgabe, sie auch jedem 

weiteren Rechtsnachfolger aufzuerlegen. 

 

3. Abweichend von § 32 Abs. 5 der AVBFernwärmeV ergibt sich aus dem Wechsel des Lieferanten 

kein Recht auf Vertragskündigung, sofern der neue Lieferant in gleicher Weise Gewähr für eine 

technische und zuverlässige Wärmeversorgung bietet. 

 

 

§ 8 Haftung 

 

1. Die Haftung des Lieferanten bei Versorgungsstörungen richtet sich nach § 6 AVBFernwärmeV. 

(Anlage 5). 

 

2. In allen anderen Fällen haftet der Lieferant für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 

vorsätzlichen Pflichtverletzung des Lieferanten, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
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Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die nicht auf 

Versorgungsstörungen beruht, haftet der Lieferant darüber hinaus auch dann, wenn diese auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten beruht. Für 

Schäden, die nicht auf Versorgungsstörungen beruhen, aber durch die Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht des Lieferanten verursacht wurden, haftet der Lieferant, wenn er, ein 

gesetzlicher Vertreter oder ein Erfüllungsgehilfe diese fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat.  

 

 

 

§ 9 Datenschutz 

 

Der Lieferant erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt die für die Abrechnung und sonstige 

Durchführung des Vertragsverhältnisses benötigten personenbezogenen Daten gemäß den 

Bestimmungen der jeweils geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der Verordnung (EU) 

2016/679 vom 27.04.2016 („Datenschutzgrundverordnung“) und des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht, es sei denn, dass die Weitergabe zur Vertragserfüllung oder 

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Die Bestimmungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden beachtet. Der Kunde stimmt dieser Verfahrensweise 

ausdrücklich zu. Die Pflichtinformationen gemäß Art. 12ff DSGVO wurden dem Kunden übergeben 

(Anlage 8), was dieser mit seiner Unterschrift bestätigt. 

 

 

§ 10 Vertragsdauer 

 

1. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit von 10 Jahren 

gerechnet ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Wärmebereitstellung für die hier durch den 

Lieferanten zu versorgende Liegenschaft. 

 

2. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf der 

Vertragsdauer schriftlich gekündigt, so gilt jeweils eine Verlängerung um weitere 5 Jahre als 

stillschweigend vereinbart. 
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§ 11 Schlussbestimmungen 

 

1. Sollte in diesem Vertrag eine Regelung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsregelungen 

hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame oder 

undurchführbare Regelung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 

Regelung zu ersetzen. S. 1 gilt entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 

erweist. Die Regelungen des §§ 139 BGB finden auf das vorliegende Vertragsgerätes keine 

Anwendung. 

 

2. Sollten während der Vertragsdauer Umstände eintreten, welche die wirtschaftlichen, technischen 

und rechtlichen Auswirkungen dieses Vertrages wesentlich berühren, die aber in diesem Vertrag 

nicht geregelt oder an die bei seinem Abschluss nicht gedacht worden war, oder erweisen sich 

Bestimmung dieses Vertrages für den Vertragspartner - bezogen auf diesem Vertrag - als 

unzumutbar, soll diesen Umständen nach Vernunft und Billigkeit Rechnung getragen werden. Der 

Vertragspartner, der sich auf derartige Umstände beruft, die hierfür erforderlichen Tatsachen 

darzulegen und nachzuweisen. 

 

3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt auch für 

das Schriftformerfordernis und seine Änderung selbst. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. 

 

4. Soweit die Parteien vorstehend keine abweichenden Regelungen getroffen haben, gelten für was 

Vertragsgerätes der Parteien ergänzen die Regelungen in der Verordnung über allgemeine 

Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVB Fernwärme V) in der bei Vertragsschluss 

geltenden Fassung. 

 

5. Alle Anlagen, auf die dieser Vertrag Bezug nimmt, sind Vertragsbestandteil. 
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§ 12 Widerrufsbelehrung 

 

1. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die 

PionierWerk Hanau GmbH 

Leipziger Str. 17, 63450 Hanau 

Tel.: 06181 - 365 6868 

E-Mail: service@pionierwerk.info 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Widerrufsformular (Anlage 9) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 

Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 

ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Fernwärme während der 

Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 

Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 



 

10 
 

Anlagen: 

 

Anlage 1: Liegenschaft des Kunden 

Anlage 2: Liefer- und Leistungsgrenze 

Anlage 3: TAB PionierWerk 

Anlage 4: Preisregelung 

Anlage 5: Text AVBFernwärmeV 

Anlage 6: Antrag für Inbetriebnahme 

Anlage 7: Vollmacht Unterschriftsberechtigung 

Anlage 8: Pflichtinformationen gemäß Art. 12ff DSGVO 

Anlage 9: Widerrufsformular 

 

 

Hanau, den _______________  ____________, den ______________ 

PionierWerk Hanau GmbH   

Leipziger Str. 17  

63450 Hanau  

 

                                          

 

__________________________________   _______________________________ 

Steffen Borgmeier           Kunde 

Geschäftsführung           

allein unterzeichnungsberechtigt 

aufgrund beiliegender Vollmacht (Anlage 7)   
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PREISREGELUNG zum 01.04.2025

für die Lieferung von Wärme

der PionierWerk Hanau GmbH

für das Quartier �Pioneer-Park� in Hanau.

1. Basispreise

1.1 Jahresgrundpreis (GP)

Der Jahresgrundpreis ist unabhängig vom Wärmebezug und ist vom Beginn der Leistungsbereit-

stellung (dokumentiert durch eine vom Kunden gegengezeichnete Inbetriebnahmemeldung) bzw.

ab dem im Wärmelieferungsvertrag genannten Zeitpunkt zu zahlen.

Für Mehrfamilienhäuser, Schulen und Gewerbeimmobilien wird die zur Beheizung der Gebäude

bestellte Heizleistung gemäß Wärmeliefervertrag §2 Absatz 1 mit dem in der folgenden Tabelle

bezifferten Preis multipliziert und bildet somit den GP.

GP zum 01.04.2025

exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Reihenhaus

Doppelhaushälfte

Einfamilienhaus

1.014,58 �/Jahr 1.207,35 �/Jahr

Mehrfamilienhaus

Schule und Gewerbe
166,07 �/kW 197,62 �/kW

Der Jahresgrundpreis ändert sich nach folgender Preisänderungsformel:𝑮𝑷 = 𝑮𝑷𝟎 × (𝟎,𝟓𝟒 + 𝟎,𝟐𝟗 ×
𝑳𝑳𝟎 + 𝟎,𝟎𝟕 ×

𝑰𝑰𝟎 + 𝟎,𝟏𝟎 ×
𝑵𝑳𝑵𝑳𝟎)

1.2. Arbeitspreis (AP)

Der Arbeitspreis ist für den an der Wärmeübergabestelle gemessenen Verbrauch zu entrichten.

AP

exkl. MwSt. inkl. 19% MwSt.

Für alle Verbraucher einheit-

lich

Zum 01.04.2025:

8,613 ct/kWh

Zum 01.04.2025:

10,24947 ct/kWh

Der Arbeitspreis ändert sich nach folgender Preisänderungsformel:𝑨𝑷 = 𝑨𝑷𝟎 × (𝟎,𝟒𝟖 ×
𝑮𝒂𝒔𝑮𝒂𝒔𝟎 + 𝟎,𝟒𝟖 ×

𝑬𝑺𝑼𝑬𝑺𝑼𝟎 + 𝟎,𝟎𝟒 ×
𝑺𝑺𝟎) + 𝑪𝑶𝟐

Borgmeier, Steffen
Schreibmaschine
Anlage 4 zum Wärmelieferungsvertrag
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2. Preisänderungen

Die Preisänderungen erfolgen zu jedem 1. April eines Jahres.

2.1 In den Preisänderungsformeln bedeuten:

GP, AP Neue Preise nach Anwendung der Preisänderungsformeln gemäß Ziffer 1.1 und 1.2

GP0 Basispreis Grundpreis zum 01.04.2018 exkl. MwSt.

Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus = 910,00 �/Jahr

Mehrfamilienhaus, Schule und Gewerbe = 148,95 �/kW

AP0 Basispreis Arbeitspreis zum 01.04.2018 exkl. MwSt. = 4,562 ct/kWh

Lohnindex

L Lohnindex gebildet aus dem Mittelwert aus vier Quartalswerten (1. Quartal bis

4. Quartal des vorherigen Jahres der Preisanpassung). Index der tariflichen Stunden-

verdienste ohne Sonderzahlungen in der Energieversorgung in Deutschland gemäß

Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Genesis-Code: 62221-0002 / DINSG

/ VST065 / Position WZ08-D Energieversorgung. (Ehemals Fachserie 16; Reihe 4.3;

Tabelle 1.1.1 Deutschland; lfd. Nr. D/35 �Energieversorgung�)

Lohnindex Ø Q1/2025 - Q4/2025 = 112,9 (2020 = 100)

L0 Basiswert Lohnindex Ø Q1/2017 - Q4/2017 = 93,4 (2020 = 100)

Investitionsgüterindex

I Investitionsgüterindex gebildet aus dem Mittelwert von zwölf Monatswerten (Januar

bis Dezember des vorherigen Jahres der Preisanpassung). Index der Erzeugerpreise

gewerblicher Produkte (Inlandabsatz) gemäß Veröffentlichung des Statistischen Bun-

desamtes, Genesis-Code: 61241-0004 / GP09N2 GP2009 (Sonderpositionen): Ge-

werbliche Produkte / GP-X002 Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten. (Ehe-

mals Fachserie 17; Reihe 2; lfd. Nr. 3; �Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzen-

ten")

Investitionsgüterindex Ø 01/2025 - 12/2025 = 115,7 (2021 = 100)

I0 Basiswert Investitionsgüterindex Ø 01/2017 � 12/2017 = 94,5 (2021 = 100)

Leistungskosten Netznutzung Gas

NL Veröffentlichter Sockelbetrag in � für die Leistung Netznutzung Gas ohne MwSt. des

örtlichen Gasnetzbetreibers für den Erdgasbezug im Abrechnungsjahr. Der Basiswert

NL0 entspricht einer fiktiven Gaskesselanlage zur Wärmeerzeugung mit einer dem

Versorgungsgebiet im Endausbau entsprechenden Abnahmestruktur, Spitzenleis-

tung 8.800 kW für die Verbrauchsstelle �Pionier-Park� in 63457 Hanau. Netzzugangs-

entgelte für die Leistung gemäß Preisblatt Gas der Hanau Netz GmbH für den Netz-

zugang zu Ausspeisepunkten mit Lastgangmessung. Der Sockelbetrag [SBP] ergibt sich

aus der Zuordnung der Leistung zur jeweiligen Gruppe. Die Zuordnung erfolgt über

die Einordnung der Leistung zwischen eine Untergrenze [Pmin] und eine Obergrenze

[Pmax].
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Sockelbetrag 2025 (Gruppe L9) = 110.973,90 �

NL0 Basiswert Sockelbetrag 2018 (Gruppe L9) = 80.027,51 �

Settlementpreis Gas

Gas Erdgaspreis als arithmetischer Mittelwert der Abrechnungspreise des Terminmarkt-

produkts "EEX THE Natural Gas Futures" des Kalenderjahrs der Preisanpassung im

Preisbildungszeitraum (24 Monate vor dem Kalenderjahr der Preisanpassung). Notie-

rungen veröffentlicht unter: https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/fu-

tures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22264%22%7D

Preisstand 2025, d.h. Terminmarktprodukt EEX THE Natural Gas Futures Cal-24 mit

Preisbildungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 = 4,2544 ct/kWh

Gas0 Preisstand 2018, d.h. Terminmarktprodukt EEX NCG1 Natural Gas Futures Cal-18 mit

Preisbildungszeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2017 = 1,6642 ct/kWh

Energiebezogene Entgelte, Steuern und Umlagen

ESU = 𝒇𝟏 + 𝑺𝒕 + 𝟎,𝟐𝟎𝟗 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 ×
𝑵𝑨𝑵𝑨𝟎 + 𝑩𝒖 + 𝑬𝑮𝑺𝑼 + 𝒇𝟐 ×

𝑽𝑬𝑹𝒔𝑽𝑬𝑹𝒔𝟎
𝑷𝒓𝒆𝒊𝒔𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟓 = 𝟎,𝟕𝟓𝟖 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟓𝟓𝟎 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟐𝟎𝟗 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 ×

𝟕𝟏.𝟓𝟗𝟕,𝟎𝟎 €𝟓𝟑.𝟏𝟕𝟎,𝟎𝟎 €
+𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟐𝟗𝟗 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟎𝟔𝟑𝟑 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 ×

𝟏,𝟐𝟒 €𝒕𝑪𝑶𝟐𝟐,𝟎𝟎 €𝒕𝑪𝑶𝟐 = 𝟏,𝟗𝟐𝟕𝟔𝟒𝟔 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉
ESU0 𝑷𝒓𝒆𝒊𝒔𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟎,𝟕𝟓𝟖 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟓𝟓𝟎 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟐𝟎𝟗 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 ×

𝟓𝟑.𝟏𝟕𝟎,𝟎𝟎 €𝟓𝟑.𝟏𝟕𝟎,𝟎𝟎 €
+𝟎,𝟎𝟏𝟓 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 + 𝟎,𝟎𝟔𝟑𝟑 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉 ×

𝟐,𝟎𝟎 €𝒕𝑪𝑶𝟐𝟐,𝟎𝟎 €𝒕𝑪𝑶𝟐 = 𝟏,𝟓𝟗𝟓𝟑 𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉
Strukturkomponente Erdgas

f1 Faktor zur Abbildung der witterungs- und marktbedingten Kosten bei der Energiebe-

schaffung.

0,758 ct/kWh

Energiesteuer im Bezugszeitraum

St Steuerbetrag für Energiesteuer im Abrechnungszeitraum auf Erdgas für Heizzwecke

gemäß Energiesteuergesetz.

Wert für 2025 = 0,550 ct/kWh

1 Zum Preisstand 2018 gab es noch zwei Gasmarktgebiete in Deutschland, NetConnect Germany (NCG) und

Gaspool (NCG). Diese wurden zum 01.10.2021 zu dem gemeinsamen Gasmarktgebiet Trading Hub Europe (THE)

zusammengelegt. Der Wert für Gas0 bezieht sich auf das damals für Hanau relevante Gasmarktgebiet NCG.

https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22264%22%7D
https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22264%22%7D


Preisregelung

Preisanpassung 04/2025 Stand 01.03.2025 Seite 4 von 6

Netznutzungsentgelt

NA Veröffentlichter Sockelbetrag in � für die Netznutzung ohne MwSt. des örtlichen Gas-

netzbetreibers für den Erdgasbezug im Abrechnungsjahr. Der Basiswert NA0 ent-

spricht einer fiktiven Gaskesselanlage zur Wärmeerzeugung mit einer dem Versor-

gungsgebiet im Endausbau entsprechenden Abnahmestruktur, Entnahmemenge

25.473.022 kWh/a (Hs) für die Verbrauchsstelle �Pionier-Park� in 63457 Hanau im

Kalenderjahr der Wärmelieferung. Netzzugangsentgelte für Arbeit gemäß Preisblatt

Gas 2018 der Hanau Netz GmbH für den Netzzugang zu Ausspeisepunkten mit Last-

gangmessung. Der Sockelbetrag [SBW] ergibt sich aus der Zuordnung der Verbrauchs-

menge zur jeweiligen Gruppe. Die Zuordnung erfolgt über die Einordnung des Ver-

brauchs zwischen eine Untergrenze [Wmin] und eine Obergrenze [Wmax].

Sockelbetrag 2025 (Gruppe A9) = 71.597,00 �

NA0 Basiswert Sockelbetrag 2018 (Gruppe A9) = 53.170,00 �

Bilanzierungsumlage

Bu Bilanzierungsumlage als arithmetisches Mittel im Kalenderjahr der Wärmelieferung.

Veröffentlicht unter:

https://www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-

Umlagen

Stand zum 01.05.2025 = 0,000 ct/kWh

Gasspeicherumlage

EGSU Erdgasspeicherumlage als arithmetisches Mittel im Kalenderjahr der Preisanpas-

sung. Veröffentlicht unter:

https://www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-

Umlagen

Stand zum 01.05.2025 = 0,299 ct/kWh

f2 0,0633 ct/kWh

Zertifikate für Klimaneutralität

VERs Entgelt für zertifizierten, klimaneutralen Brennstoff Erdgas. Der Erdgasverbrauch

wird mithilfe von so genannten VERs (Verified Emission Reductions) nach Gold-

Standard klimaneutral gestellt. Die VERs können z.B. aus einem Windprojekt in Af-

rika stammen und erhalten ein Dokument, das die Herkunft der VER beschreibt. Die

beschaffte Menge berechnet sich aus der CO2-Emission infolge der verbrauchten

Menge Erdgas zzgl. eines Sicherheitsaufschlags von 5% zur Abdeckung eines mögli-

chen Mehrverbrauchs sowie einer anschließenden Aufrundung auf ganze 500 bzw.

1.000 VERs.

Entgelt 2025 = 1,24 �/tCO2

VERs0 Basiswert Entgelt 2019 = 2,00 �/tCO2
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Strompreis

S Strompreisindex im Dezember des Vorjahres der Preisanpassung für den Betriebs-

strom der Energieerzeugungsanlage. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-

dukte (Inlandabsatz) gemäß Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Gene-

sis-Code: 61241-0004 / GP09M4 GP2009 (4-Steller): Gewerbliche Produkte / GP09-

3511 Elektrischer Strom. (Ehemals Fachserie 17, Reihe 2, Tabelle GP Nr. 35, lfd. Nr.

619 �Elektrischer Strom�)

Strompreisindex Dezember 2024 = 150 (2021 = 100)

S0 Basiswert Strompreisindex Dezember 2017 = 104,9 (2021 = 100)

CO2-Aufschlag

CO2 = 𝑷 ×
𝑬𝑭𝟏𝟎 × (𝑨𝒁𝑾 + 𝑨𝒁𝑺)𝑷𝒓𝒆𝒊𝒔𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟓 = 𝟓𝟓,𝟎𝟎 ×

𝟎,𝟐𝟎𝟎𝟖𝟖𝟏𝟎 × (𝟏,𝟏𝟒𝟑 + 𝟎,𝟕𝟕𝟎) = 𝟐,𝟏𝟏𝟒  𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉൨𝑷𝒓𝒆𝒊𝒔𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝟐𝟎𝟐𝟔 = 𝟓𝟓,𝟎𝟎 ×
𝟎,𝟐𝟎𝟎𝟖𝟖𝟏𝟎 × (𝟏,𝟏𝟒𝟑 + 𝟎,𝟕𝟕𝟎) = 𝟐,𝟏𝟏𝟒  𝒄𝒕𝒌𝑾𝒉൨

P CO2-Preis im Bezugszeitraum in [�/t]. CO2-Preis für Erdgas gemäß Brennstoffemissi-

onshandelsgesetz (BEHG). Der Preis ergibt sich in der Einführungsphase im Zeitraum

vom 01.01.2021 bis 31.12.2025 aus §10 Abs.2 BEHG in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Beginn der Versteigerungsphase zum 01.01.2026 gilt als Preis der mengenge-

wichtete durchschnittliche Preis als vereinbart, der sich aus den durch die zuständige

Behörde gemäß BEHG durchgeführten Versteigerungen im Lieferjahr ergibt.

Wert für 2025 = 55,00 [�/t]

Wert für 2026 = 55,00 [�/t]

EF Heizwertbezogener Emissionsfaktor in [t/MWh], der sich für das zur Wärmeerzeu-

gung eingesetzte Erdgas aus der einschlägigen Verordnung zum BEHG in der jeweils

gültigen Fassung ergibt.

Wert für 2025 = 0,20088 [t/MWh]

AZw Aufwandszahl (heizwertbezogen) der Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung ge-

samt, inkl. Trassenverluste. Der Wert entspricht den zur Kalkulation der Kosten der

Wärmeerzeugung verwendeten Jahresnutzungsgraden (JNG) für die Kesselanlage

und für die BHKW-Anlage (Gesamtnutzungsgrad) und den kalkulierten Wärmeantei-

len aus dem jeweiligen Wärmeerzeuger sowie des Trassennutzungsgrades.

=

𝑨𝒏𝒕𝒆𝒊𝒍 𝑾ä𝒓𝒎𝒆 𝒂𝒖𝒔 𝑲𝒆𝒔𝒔𝒆𝒍𝑱𝑵𝑮𝑲𝒆𝒔𝒔𝒆𝒍 + 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒊𝒍 𝑾ä𝒓𝒎𝒆 𝒂𝒖𝒔 𝑩𝑯𝑲𝑾𝑱𝑵𝑮𝒈𝒆𝒔,𝑩𝑯𝑲𝑾𝑱𝑵𝑮𝑾ä𝒓𝒎𝒆𝒏𝒆𝒕𝒛 =

𝟎,𝟏𝟓𝟔𝟎,𝟗𝟔𝟎 + 𝟎,𝟕𝟖𝟖𝟎,𝟗𝟏𝟎𝟎,𝟗𝟎𝟎 = 𝟏,𝟏𝟒𝟑
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AZS Anlagenaufwandszahl (heizwertbezogen) der Stromerzeugung im BHKW bezogen auf

die an den Kunden gelieferte Gesamtwärmemenge. Der Wert entspricht dem zur Kal-

kulation verwendeten Jahresnutzungsgrad (JNG), der Stromkennzahl des BHKWs und

dem kalkulierten Wärmeanteil aus der BHKW-Anlage.

=

𝑺𝒕𝒓𝒐𝒎𝒌𝒆𝒏𝒏𝒛𝒂𝒉𝒍 × 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒊𝒍 𝑾ä𝒓𝒎𝒆 𝒂𝒖𝒔 𝑩𝑯𝑲𝑾𝑱𝑵𝑮𝒈𝒆𝒔,𝑩𝑯𝑲𝑾𝑱𝑵𝑮𝑾ä𝒓𝒎𝒆𝒏𝒆𝒕𝒛 =

𝟎,𝟖𝟎𝟎 × 𝟎,𝟕𝟖𝟖𝟎,𝟗𝟏𝟎𝟎,𝟗𝟎𝟎 = 𝟎,𝟕𝟕𝟎
3. Allgemeines

3.1 Die durch Anwendung der Preisänderungsformeln errechneten Preise sind Nettopreise. Sie wer-

den auf vier Dezimalstellen gerechnet und nach kaufmännischen Grundsätzen auf zwei Dezimal-

stellen gerundet. Zu den Nettopreisen kommen die jeweils geltenden, gesetzlich vorgeschriebe-

nen Abgaben und Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe (Stand

2025: 19,00 %).

3.2 Umbasierungen der Indizes werden entsprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes

bzw. der statistikführenden Stellen erfolgen. Der Index gilt ab dem Tage der Veröffentlichung

durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis.

3.3 Sofern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Preisregelung Komponenten für die Preisände-

rungsformeln nicht vorliegen oder Mittelwerte aufgrund fehlender Eingangswerte nicht gebildet

werden können, erfolgt die Veröffentlichung auf Basis der zum jeweiligen Zeitpunkt zuletzt ver-

öffentlichten und verfügbaren Werte. Die Preisregelung wird in aktualisierter Form veröffent-

licht, sobald die fehlenden Komponenten vorliegen bzw. gebildet werden können. Maßgeblich

für die Abrechnung ist die zuletzt veröffentlichte Preisregelung.



Geschäftsführer: Martina Butz, Steffen Borgmeier | Sitz der Gesellschaft: Hanau

Registergericht: Hanau HRB 96578 | USt-IdNr. DE318905634

IBAN: DE76 5065 0023 0000 1306 09

PionierWerk Hanau GmbH

Leipziger Straße 17 | 63450 Hanau

T 06181 365-6868 | F 06181 365-333

www.pionierwerk.info

Vom 20. Juni 1980

(BGBl. I S. 742), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 

25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722).

Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der All‑

gemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I  

S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung

(1) Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Anschluss an die Fern-
wärmeversorgung und für die Versorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder 
Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformu-
liert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, 
soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungs-
vertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industrie- 
unternehmen.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlos-
sen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen einen Vertragsabschluss zu den allgemeinen Bedingungen dieser 
Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich ein-
verstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 3 bis 11 des Geset-
zes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuwenden. 
Von der in § 18 enthaltenen Verpflichtung, zur Ermittlung des verbrauchsabhängi-
gen Entgelts Messeinrichtungen zu verwenden, darf nicht abgewichen werden.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungs-
bedingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind 
oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazugehö-
rigen Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu 
geben.

§ 2 Vertragsabschluss

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zu-
stande gekommen, so hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen den Vertrags-
abschluss dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung 
mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im 
Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Fernwärme aus dem Verteilungs-
netz des Fernwärmeversorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde 
verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung er-
folgt zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden 
bei Vertragsabschluss sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag 
zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der da-
zugehörigen Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirt-
schaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm 
gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der 
Kunde ist verpflichtet, seinen Wärmebedarf im vereinbarten Umfange aus dem 
Verteilungsnetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu decken. Er ist be-
rechtigt, Vertragsanpassung zu verlangen, soweit er den Wärmebedarf unter Nut-
zung regenerativer Energiequellen decken will; Holz ist eine regenerative Energie-
quelle im Sinne dieser Bestimmung.

§ 4 Art der Versorgung

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen 
Versorgungsbedingungen Dampf, Kondensat oder Heizwasser zur Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach  
öffentlicher Bekanntgabe wirksam.

(3) Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte Wärmeträger maßgebend. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mittels eines anderen Wärmeträgers 
versorgen, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend notwendig ist. Die Eigenschaften des Wärmeträgers insbeson-
dere in Bezug auf Temperatur und Druck ergeben sich aus den technischen An-
schlussbedingungen. Sie müssen so beschaffen sein, dass der Wärmebedarf des 
Kunden in dem vereinbarten Umfang gedeckt werden kann. Zur Änderung techni-
scher Werte ist das Unternehmen nur berechtigt, wenn die Wärmebedarfsdeckung 
des Kunden nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung aus technischen Grün-
den anders nicht aufrecht erhalten werden kann oder dies gesetzlich oder behörd-
lich vorgeschrieben wird.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmelieferung und an die Beschaffen-
heit des Wärmeträgers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, 
so obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungs‑ 
unterbrechungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wärme im verein-
barten Umfang jederzeit an der Übergabestelle zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht,

1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich vorbehalten sind,
2. soweit und solange das Unternehmen an der Erzeugung, dem Bezug oder der 
Fortleitung des Wärmeträgers durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, de-
ren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht für 
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeig-
neter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die 
Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies 
nicht zu vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn belie-
fernde Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Hand-
lung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es 
sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertre-
tungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Han-
deln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Fernwärmeversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden 
auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unterneh-
men zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an einen Dritten weiterzuleiten, 
und erleidet dieser durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch 

* Es gilt die aktuellste amtliche Fassung. Auszugsweise Darstellung ohne die gegenstandslose Berlin-Klausel in § 36 sowie die im Einigungsvertrag für die neu beigetretenen 
Bundesländer getroffenen Sonderregelungen. Für Druck- und Übertragungsfehler übernimmt die Stadtwerke Hanau GmbH keine Gewähr.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)*

Borgmeier, Steffen
Schreibmaschine
Anlage 5 WLV
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Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet das Fernwärme-
versorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem 
Kunden aus dem Versorgungsvertrag.

(5) Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er im Rah-
men seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in 
den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat 
den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Fernwärme-
versorgungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Un-
ternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten 
weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7 (weggefallen)

§ 8 Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für 
Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur 
Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen Versorgungsgebiet 
liegenden Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger 
Verteilungsanlagen und von Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen un-
entgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Fernwär-
meversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen Grundstücks 
genutzt werden oder für die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, 
soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die 
Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unterneh-
mens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zu-
gemutet werden kann.

(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grund-
stücks und Gebäudes im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen.

(6) Hat der Kunde oder Anschlussnehmer zur Sicherung der dem Fernwärmever-
sorgungsunternehmen nach Absatz 1 einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit bewilligt, so bleibt die der 
Bewilligung zugrunde liegende Vereinbarung unberührt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflä-
chen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentli-
chen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschüsse

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschluss-
nehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder 
Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu ver-
langen, soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in 
dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hundert 
dieser Kosten abdecken.

(2) Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kos-
tenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Hausanschluss 
vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betref-
fenden Versorgungsbereich erstellten Verteilungsanlagen oder aufgrund der Ver-
stärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweili-
gen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen.

(3) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur dann verlangt werden, wenn der An-
schlussnehmer seine Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach Absatz 2 
zu bemessen.

(4) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist, und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Anlage 
möglich, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlusskosten 
sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

§ 10 Hausanschluss

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der 
Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet 
mit der Übergabestelle, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getrof-
fen ist.

(2) Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem Vordruck beantragt wer-
den.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach An-
hörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
vom Fernwärmeversorgungsunternehmen bestimmt.

(4) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Fernwärmeversorgungs-
unternehmens und stehen in dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichen-
de Vereinbarung getroffen ist. Sie werden ausschließlich von diesem hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich 
und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die 
Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht 
selbst sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des An-
schlussnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der 
Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des 
Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen.

(5) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer 
die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für

1. die Erstellung des Hausanschlusses,
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erwei-
terung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst 
werden,

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden. § 18 Abs. 5 Satz 1 
bleibt unberührt.

(6) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum Be-
standteil des Verteilungsnetzes, so hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten 
Betrag zu erstatten.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen unverzüglich mitzuteilen.

(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Hausanschlusses unter 
Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

§ 11 Übergabestation

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschluss-
nehmer unentgeltlich einen geeigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von 
Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern und weiteren technischen 
Einrichtungen zur Verfügung stellt, soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich 
sind. Das Unternehmen darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, 
soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) § 8 Abs, 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 12 Kundenanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der Mess- und Regelein-
richtungen des Fernwärmeversorgungsunternehmens, ist der Anschlussnehmer 
verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkann-
ten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten 
zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plom-
benverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich 
anerkannten Prüfstelle bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
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§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen 
die Anlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede lnbetriebsetzung der Anlage ist beim Fernwärmeversorgungsunternehmen 
zu beantragen. Dabei ist das Anmeldeverfahren des Unternehmens einzuhalten.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für die lnbetriebsetzung vom 
Kunden Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 14 Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor 
und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen.  Es hat den Kunden auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebli-
che Störungen erwarten lassen, so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib 
oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib 
oder Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und 
Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen an-
derer Kunden und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Fernwärmever-
sorgungsunternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen sind dem Fernwärmeversorgungsunternehmen mit-
zuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern oder sich die 
vorzuhaltende Leistung erhöht. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung 
kann das Unternehmen regeln.

§ 16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Fernwärme-
versorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 
für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte 
und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermitt-
lung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17 Technische Anschlussbedingungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische 
Anforderungen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungs-
freien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungs-
netzes und der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den 
anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter 
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versorgungs-
unternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert 
werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden 
würde.

(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anfor-
derungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstan-
den, wenn sie im Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18 Messung

1) Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts hat das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen Messeinrichtungen zu verwenden, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen müssen. Die gelieferte Wärmemenge ist durch Messung 
festzustellen (Wärmemessung). Anstelle der Wärmemessung ist auch die Mes-
sung der Wassermenge ausreichend (Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen 
zur Messung der Wassermenge vor dem 30. September 1989 installiert worden 
sind. Der anteilige Wärmeverbrauch mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur 
Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt werden, wenn die gelieferte 
Wärmemenge

1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere Kunden versorgt werden, oder
2. an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen Stelle für einzelne Gebäudegrup-
pen, die vor dem 1. April 1980 an das Verteilungsnetz angeschlossen worden sind,

festgestellt wird. Das Unternehmen bestimmt das jeweils anzuwendende Verfah-
ren; es ist berechtigt, dieses während der Vertragslaufzeit zu ändern.

(2) Dient die gelieferte Wärme ausschließlich der Deckung des eigenen Bedarfs 
des Kunden, so kann vereinbart werden, dass das Entgelt auf andere Weise als nach 
Absatz 1 ermittelt wird.

(3) Erfolgt die Versorgung aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung oder aus An-
lagen zur Verwertung von Abwärme, so kann die zuständige Behörde im Interesse 
der Energieeinsparung Ausnahmen von Absatz 1 zulassen.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine 
einwandfreie Anwendung der in Absatz 1 genannten Verfahren gewährleistet ist. 
Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort von Mess- und Regelein-
richtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und 
Entfernung der Mess- und Regeleinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat 
den Kunden und den Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte Interes-
sen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigen-
tümers Mess- oder Regeleinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchti-
gung einer einwandfreien Messung oder Regelung möglich ist.

(5) Die Kosten für die Messeinrichtungen hat das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen zu tragen; die Zulässigkeit von Verrechnungspreisen bleibt unberührt. Die 
im Falle des Absatzes 4 Satz 5 entstehenden Kosten hat der Kunde oder der Hausei-
gentümer zu tragen.

(6) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Mess- 
und Regeleinrichtungen, soweit in hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Ver-
lust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Fernwärmeversor-
gungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.

(7) Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme und Fernwarmwasser sind 
die Bestimmungen der Verordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBI. I S. 592), geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 19. Januar 1989 (BGBI. I S. 109), zu beachten.

§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen verlangen. 
Bei Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, 
kann er die Nachprüfung durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt 
der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Fernwärmeversorgungsunterneh-
men, so hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls eine nicht un-
erhebliche Ungenauigkeit festgestellt wird, sonst dem Kunden. Bei Messeinrich-
tungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, ist die Unge-
nauigkeit dann nicht unerheblich, wenn sie die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet.

§ 20 Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind ange-
messen zu berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche Ungenau-
igkeit oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, 
so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuent-
richten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens zwei Jahre beschränkt.

§ 22 Verwendung der Wärme

(1) Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden und seiner Mieter zur 
Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens zulässig. Diese muss erteilt 
werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versor-
gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.
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(2) Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den Anlagen, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, nicht entnommen werden. Sie dürfen weder verändert noch verun-
reinigt werden.

§ 23 Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlan-
gen. Diese bemisst sich nach der Dauer der unbefugten Entnahme und darf das 
Zweifache des für diese Zeit bei höchstmöglichem Wärmeverbrauch zu zahlenden 
Entgelts nicht übersteigen.

(2) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht festzustellen, so kann die Ver-
tragsstrafe über einen festgelegten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben 
werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Der Energieverbrauch ist nach Wahl des Fernwärmeversorgungsunternehmens 
monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesent-
lich überschreiten dürfen, abzurechnen. Sofern der Kunde dies wünscht, ist das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet, eine monatliche, vierteljährli-
che oder halbjährliche Abrechnung zu vereinbaren.

(2) Fernwärmeversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen 
für Lieferungen an Kunden die geltenden Preise, den ermittelten Verbrauch im 
Abrechnungszeitraum und den Verbrauch in vergleichbaren Abrechnungszeitraum 
des Vorjahres anzugeben. Sofern das Fernwärmeversorgungsunternehmen aus 
Gründen, die es nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der 
geschätzte Verbrauch anzugeben.

(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmer-
gruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entspre-
chendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(4) Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestattet sein, dass sie sowohl die 
Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Un-
ternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen 
berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren vollständig 
und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der Preisände-
rungsklauseln ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden 
Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung gesondert auszuweisen.

§ 25 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Fernwär-
meversorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte 
Fernwärme sowie für deren Bereitstellung und Messung Abschlagszahlung verlan-
gen. Die Abschlagszahlung auf das verbrauchsabhängige Entgelt ist entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig zu berechnen. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wur-
den, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber 
mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berech-
nen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wärmever-
brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Ab-
rechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-
den. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über 
mehrere Monate und erhebt das Fernwärmeversorgungsunternehmen Abschlags-
zahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlan-
gen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses Vor-
auszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so 
kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheits-
leistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung 
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden oder Anschlussnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei 
Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung gel-
tend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Fernwärmeversorgungsunternehmens kann nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet wer-
den.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt höchstens zehn Jahre. Wird der 
Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor 
Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine Verlängerung um jeweils weitere 
fünf Jahre als stillschweigend vereinbart.

(2) Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden Räume Vertragspartner, so kann 
er aus Anlass der Beendigung des Mietverhältnisses den Versorgungsvertrag jeder-
zeit mit zweimonatiger Frist kündigen.

(3) Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer Kunde in die sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens. Der Wechsel des Kunden 
ist dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das Unternehmen ist berechtigt, 
das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist auf das Ende 
des der Mitteilung folgenden Monats zu kündigen.

(4) Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu versorgenden Räume, so ist er bei 
der Veräußerung verpflichtet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüg-
lich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung während der ausdrücklich vereinbar-
ten Vertragsdauer, so ist der Kunde verpflichtet, dem Erwerber den Eintritt in den 
Versorgungsvertrag aufzuerlegen. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Erbbaube-
rechtigter, Nießbraucher oder Inhaber ähnlicher Rechte ist.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Fernwärmeversorgungsunternehmens ein ande-
res Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wech-
sel des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben. Der 
Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchi-
ger Frist auf das Ende des der Bekanntgabe folgenden Monats zu kündigen.

(6) Die Kündigung bedarf der Schrittform.
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§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos 
einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwider-
handelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzu-
wenden,
2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder störende Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, und hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich 
wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 
Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 
1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzung zur Einstellung der Versorgung wie-
derholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das 
Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs 
bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden 
zuständigen Betriebsstelle des Fernwärmeversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,

1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist.

§ 35 Öffentlich‑rechtliche Versorgung mit Fernwärme

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, 
sind den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche 
Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Ver-
sorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzu-
passen.

§ 37 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft. Der Eurobetrag 
in § 6 Abs. 3 trat am 1. Januar 2002 in Kraft (Art. 34 des 9. Euro-Einführungsgeset-
zes).

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 
zustande gekommen sind, unmittelbar. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. § 32 
Absatz 1 in der Fassung vom 12. November 2010 ist auch auf bestehende Versor-
gungsverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. April 1980 geschlossen wurden. Vor 
dem 1. April geschlossene Versorgungsverträge, deren vereinbarte Laufzeit am  
12. November 2010 noch nicht beendet ist, bleiben wirksam. Sie können ab dem 
12. November 2010 mit einer Frist von neun Monaten gekündigt werden, solange 
sich der Vertrag nicht nach § 32 Absatz 1 Satz 2 verlängert hat.

Schlussformel: 

Der Bundesminister für Wirtschaft
Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel V Sachgebiet D Abschnitt III
(BGBl. II 1990, 889, 1008)
– Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) –
Abschnitt III
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden 
Maßgaben in Kraft:
...
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 
20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. 
Januar 1989 (BGBl. I S. 109), mit folgenden Maßgaben: 
a)   Für am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Versorgungsverträ-
ge sind die Fernwärmeversorgungsunternehmen von der Verpflichtung nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 bis zum 30. Juni 1992 befreit.
b)   Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am Tage des Wirksamwerdens des 
Beitritts bestehende Eigentum eines Kunden an einem Hausanschluß, den er auf 
eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, solange er das Eigentum 
nicht auf das Fernwärmeversorgungsunternehmen überträgt.
c)   Die §§ 18 bis 21 finden keine Anwendung, so weit bei Kunden am Tage des 
Wirksamwerdens des Beitritts keine Meßeinrichtungen für die verbrauchte Wär-
memenge vorhanden sind. Meßeinrichtungen sind nachträglich einzubauen, es sei 
denn, daß dies auch unter Berücksichtigung des Ziels der rationellen und sparsa-
men Wärmeverwendung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
d)   Für die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehenden Verträge 
finden die §§ 45 und 47 der Energieverordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik (EnVO) vom 1. Juni 1988 (GBl. I Nr. 10 S. 89), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 25. Juli 1990 zur Änderung der Energieverordnung (GBl. I Nr. 46 
S. 812), sowie der dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen bis zum 30. Juni 
1992 weiter Anwendung, soweit nicht durch Vertrag abweichende Regelungen ver-
einbart werden, bei denen die Vorschriften dieser Verordnung einzuhalten sind.
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Anlage 8 Wärmeliefervertrag

Datenschutzhinweise gemäß Art. 12 ff. EU-Datenschutz-Grundverordnung

für Kunden/Interessenten von Wärmelieferverträgen

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im
Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, können Sie den nachfolgenden
Ausführungen entnehmen.

Kontaktdaten der Verantwortlichen Stelle

Unternehmen: PionierWerk Hanau GmbH
Anschrift: Leipziger Str. 17 , 63450 Hanau

Telefon: +49 (0) 06181 365-6868
E-Mail: verantwortlicher.art-12ff_dsgvo@getec.de

Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten

Unternehmen: EPRO Consult Dr. Prössel und Partner GmbH
Anschrift: Nikolaistraße 12-14, 04109 Leipzig
E-Mail: getec@epro-consult.de

Gemeinsame Verantwortlichkeit i.S.d. Art. 26 DS-GVO

In Bezug auf Verarbeitungen im Rahmen der konzerninternen Verwaltung und Arbeitsteilung
durch zentralisierte Systeme sind wir gemeinsam Verantwortliche mit weiteren
Konzerngesellschaften (Hier finden Sie eine Übersicht der gemeinsamen Verantwortlichen:
https://www.getec-energyservices.com/Start/%C3%9Cber-uns/Unternehmen/#GETEC-Group).
Die gemeinsamen Prozesse betreffen insbesondere den Betrieb und die Nutzung gemeinsam
verwendeter Datenbanken, Plattformen und IT-Systeme. Wir legen in Bezug auf die
gemeinsamen Prozesse gemeinsam mit den Konzerngesellschaften die Zwecke und die Mittel
der Verarbeitung personenbezogener Daten fest.
Wir haben mit den Konzerngesellschaften in einer Vereinbarung über die gemeinsame
Verantwortlichkeit nach Artikel 26 DS-GVO (sog. Joint Controllership) festgelegt, wie die
jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
ausgestaltet sind und wer welche datenschutzrechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Wir haben
insbesondere festgelegt, wie ein angemessenes Sicherheitsniveau und Ihre Betroffenenrechte
sichergestellt werden können, wie wir gemeinsam die datenschutzrechtlichen
Informationspflichten erfüllen und wie wir potenzielle Datenschutzvorfälle überwachen können.
Dazu gehört auch, dass wir die Erfüllung unserer Melde- und Benachrichtigungspflichten
sicherstellen können.
Wir stehen Ihnen in Bezug auf die Verarbeitungen in gemeinsamer Verantwortlichkeit als
zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Sie können Ihre Rechte aber auch gegenüber den
Konzerngesellschaften als gemeinsam verantwortlicher Konzerngesellschaft geltend machen.
Soweit Sie sich an uns wenden, werden wir uns im Sinne der angesprochenen Vereinbarung
nach Artikel 26 DS-GVO mit den Konzerngesellschaften abstimmen, um Ihre Anfrage zu
beantworten und Ihre Betroffenenrechte zu gewährleisten.

https://www.getec-energyservices.com/Start/%C3%9Cber-uns/Unternehmen/#GETEC-Group
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Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden �betroffene Person�)
beziehen.

Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Die Erhebung Ihrer Daten findet grundsätzlich bei Ihnen selbst statt. Die Verarbeitung der von
Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung von vertraglichen oder
vorvertraglichen Pflichten, die sich aus dem mit uns geschlossenen Vertrag oder zum Zwecke
des Abschlusses eines Vertrages mit uns ergeben, notwendig. Aufgrund Ihrer
Mitwirkungspflichten ist es unumgänglich die von uns angeforderten personenbezogenen
Daten zur Verfügung zu stellen, da wir ansonsten unseren vertraglichen Pflichten nicht
nachkommen können. Buchhalterische und/oder steuerliche Nachteile für Sie können sonst
nicht mehr ausgeschlossen werden.

Im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Stammdatenerfassung im Interessentenprozess)
ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig. Sollten die angeforderten
Daten nicht von Ihnen bereitgestellt werden, kann ein Vertrag nicht abgeschlossen werden.

Wir erheben die vollständigen Revisionsunterlagen für die betroffenen Räumlichkeiten zwecks
Wartung der zur Wärmeversorgung notwendigen Erzeugungs- und verteilungsanlagen, welche
sich zum Teil in den Räumlichkeiten befinden (z.B. Hausübergabestation, Raumthermostat mit
Zeitschaltuhr).

Darüber hinaus betreiben wir einen technischen Leitstand, welcher von Ihnen bei Störungen in
der Wärmeversorgung über eine Notrufnummer jederzeit erreicht werden kann.

Relevante personenbezogene Daten unserer Kunden/Interessenten können sein:

� Name / Vorname, Adresse / andere Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-
Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand,
Geschäftsfähigkeit, unselbständig/ selbständig, Legitimationsdaten (z. B.
Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftsprobe), Steuer-ID.

� Kundennummer / Vertragskontonummer
� Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B.

Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation)
� Verbrauchsdaten, Ablesedaten
� Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten)
� Angaben zum Belieferungszeitraum
� Daten zum Zahlungsverhalten
� aktuelle Anschriften (aktuelle Anschriften zur Forderungsbeitreibung) von den

Auskunfteien/ Anschriftenermittlungen
� Daten zur Netzoptimierung über den Wärmemengenzähler (z.B.

Temperaturen, Durchflüsse)
� Sonstige Daten, die uns im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung zur

Verfügung gestellt werden, wie Anfragen über unseren Leitstand an
Kundenservice,

� Mitteilungen im Online-Kundenportal, oder Antworten bei Kundenumfragen
� Bei Kundenanlagen mit einem intelligenten Wärmemengenzähler werden uns

regelmäßig folgende Daten übermittelt: technische Messdaten wie Lastgang,
Verbrauchsmenge, Leistung, Durchflussmenge und Vor-/ Rücklauftemperatur;
Statusinformationen des Messsystems (z.B. Fehler der Messeinrichtung) sowie
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Netzzustandsdaten (insbesondere Drücke). Diese Daten werden in Fällen in
denen mindestens x verschiedene Einheiten über den jeweiligen Zähler
gemessen werden wo technisch möglich alle x Minuten und in Fällen in denen
weniger als x Einheiten gemessen werden x Mal monatlich mittels
Fernauslesung erhoben.

Daneben verarbeiten wir auch Daten, die wir aus anderen Quellen zulässigerweise erhalten
haben. Hierzu gehören insbesondere: Daten, die wir im Rahmen der fernwärmewirtschaftlichen
Marktprozesse von anderen Marktteilnehmern erhalten, von der Post oder von
Einwohnermeldeämtern bspw. im Falle von Postrückläufern oder im Falle eines Umzugs,
Behörden, ausgewählte Fachbetriebe, Installateure und Handwerker, Handelsvertreter, Sales
Agenturen/Distribution, Vermieter und Hausverwaltungen, Dienstleister zur Beantragung von
Fördermitteln. Bei Abschluss und Nutzung von Produkten/Dienstleistungen können zusätzlich
zu den vorgenannten Daten weitere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und
gespeichert werden.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden im Einklang mit den
Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet:

a) Aufgrund einer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

Die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus der Erteilung einer
Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Auch Einwilligungen, die vor der Geltung der DS-GVO (25. Mai 2018) erteilt
worden sind, können widerrufen werden. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
bleiben vom Widerruf unberührt.

b) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich zum einen aus der Einleitung vorvertraglicher
Maßnahmen, die einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung vorausgehen und zum
anderen zur Erfüllung der Pflichten aus dem mit Ihnen geschlossenen Vertrag. Hierunter sind
z. B. auch Datenverarbeitungen zu fassen, die im Zusammenhang mit unserem Kundenservice
durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu können Sie Ihren Vertragsunterlagen zum
jeweiligen Produkt oder Dienst entnehmen (Auftragsformular, AGB, Leistungsbeschreibungen,
etc.).

c) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (gem. Art. 6 Abs.1 lit. c DS-GVO) oder im

öffentlichen Interesse (gem. Art. 6 Abs.1 lit. e DS-GVO)

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben oder liegen im
öffentlichen Interesse (z. B. Einhaltung von Aufbewahrungspflichten). Wir unterliegen
verschiedenen rechtlichen Vorgaben, aus denen sich eine Verpflichtung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten ergeben kann: nach fernwärmewirtschaftlichen Vorgaben, wie z.B.
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme
AVBFernwärmeV, nach Handels-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Steuergesetzen,
Datenschutzgesetzen sowie weiteren allgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen oder
behördlichen Anordnungen (z. B. vom Bundeskartellamt).

d) Im Rahmen einer Interessenabwägung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zur Wahrung unserer Interessen oder
Interessen Dritter erforderlich ist und Ihre Interessen nicht überwiegen. Wir verarbeiten hierbei
personenbezogene Daten zu Wahrung folgender berechtigter Interessen:
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 für interne Zwecke zur Steuerung und Verbesserung unserer Geschäftsprozesse,
betriebswirtschaftliche Analysen, Unternehmensbetrachtung, zur Weiterentwicklung
von Dienstleistungen und Produkten

 für die Erkennung und Beseitigung von Missbrauch zur Verhinderung und Aufklärung
von Straftaten

 für die Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit unserer IT-Systeme, zur
Abwendung von Schäden

 für die Erfüllung von Verträgen mit an der Erbringung und Vertrieb unserer Dienste
Beteiligten zur Abrechnung

 für die Sicherung rechtlicher Ansprüche und zur Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten
 interne Verwaltungszwecke innerhalb der Unternehmensgruppe (z.B. Versendung von

Kundenanschreiben für die GETEC-Konzerngesellschaften zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten, betriebliches Forderungsmanagement)

Wer erhält die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Bereiche Zugriff auf die von Ihnen
überlassenen personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten benötigen und die zur Verarbeitung dieser Daten berechtigt sind.

In Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages erhalten ausschließlich diejenigen Stellen
die von Ihnen überlassenen Daten, die diese aus gesetzlichen Gründen benötigen, z. B.
Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, zuständige Behörden und Gerichte.

Im Rahmen unserer Leistungserbringung beauftragen wir Auftragsverarbeiter, die zur Erfüllung
der vertraglichen Pflichten beitragen, z. B. Rechenzentrumsdienstleister, EDV-Partner,
Aktenvernichter, Dienstleister für Wartungs- und Instandsetzungsleistungen, Dienstleister zur
Zählerablesung, etc. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns vertraglich zur Einhaltung der
berufsrechtlichen Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung der Vorgaben der DS-GVO und des
BDSG verpflichtet.

Werden die von Ihnen überlassenen Daten an Drittländer oder internationale

Organisationen übermittelt?

Ihre Daten werden grundsätzlich nur in Deutschland und im europäischen Ausland verarbeitet.
Findet eine Verarbeitung Ihrer Daten in Ausnahmefällen auch in Ländern außerhalb der
Europäischen Union (also in sog. Drittstaaten) statt, geschieht dies, soweit Sie hierin ausdrücklich
eingewilligt haben oder es für unsere Leistungserbringung Ihnen gegenüber erforderlich ist oder
es gesetzlich vorgesehen ist (Art. 49 DS-GVO). Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung Ihrer
Daten in Drittstaaten nur, soweit durch bestimmte Maßnahmen sichergestellt ist, dass hierfür
ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. Angemessenheitsbeschluss der EU-
Kommission oder sog. geeignete Garantien, Art. 44 ff. DS-GVO).

Zur Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten kommt keine vollautomatisierte
Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) gem. Art. 22 DS-GVO zum Einsatz.

Dauer der Verarbeitung (Kriterien der Löschung)

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur Erreichung des
vertraglich vereinbarten Zweckes notwendig ist, grundsätzlich so lange das Vertragsverhältnis
mit Ihnen besteht. Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die von Ihnen
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überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund unserer
berechtigten Interessen verarbeitet. Nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
und/oder dem Wegfall unserer berechtigten Interessen werden die von Ihnen überlassenen
Daten gelöscht.

Voraussichtliche Fristen der uns treffenden Aufbewahrungspflichten und unserer berechtigten
Interessen:
 Erfüllung handels-, steuer- und berufsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff.

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre
betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Auskunft über Ihre Rechte

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:

 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO),
 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet

oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt

und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-
GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),

 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der
bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO) und

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
Anschriften und Links der Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den
Bundesländern bzw. der Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html

Gibt es für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsverbindung mit Ihnen müssen Sie uns diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Erfüllung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Widerspruchsrecht

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der
Direktwerbung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung verarbeiten und die
Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des
Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im
Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten
und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist an PionierWerk Hanau GmbH, Leipziger Str. 17, 63450 Hanau, Tel. 06181 365-6868,
E-Mail: verantwortlicher.art-12ff_dsgvo@getec.de zu richten.



(*) Unzutreffendes streichen

Anlage 9 Wärmeliefervertrag

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte

dieses Formular aus und senden es an uns zurück.)

an: PionierWerk Hanau GmbH

Leipziger Str. 17, 63450 Hanau

Tel.: 06181 - 365 6868

E-Mail: service@pionierwerk.info

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über Wärmelieferungen

vom � � � .

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s)

(nur bei Mitteilung auf Papier)

Ort, Datum

mailto:service@pionierwerk.info

